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MEDIENMITTEILUNG
Vom 10. Januar 2008

Gewerbliche Anliegen missachtet 
 

Der Regierungsrat stellt der „KMU-Entlastungsinitiative“ des  Kantonalen Gewerbe-
verbandes Zürich einen Gegenvorschlag gegenüber. Der KGV sieht darin die be-
rechtigten Interessen des Gewerbes auf eine Reduktion der administrativen Belas-
tung nicht in genügendem Mass wiedergegeben. Mit einem oberflächlich formulier-
ten Gesetz soll das Gewerbe abgespiesen und ruhig gestellt werden. Die administra-
tive Belastung der KMU, welche auch im Kanton Zürich die überwiegende Anzahl 
der Betriebe ausmachen, wird nicht wirklich ernst genommen. Dies ist für den KGV 
eine klare Missachtung der berechtigten gewerblichen Anliegen.  

Die Zahlen und Fakten sind – selbst beim Bundesrat – hinlänglich bekannt: das Gewerbe 
ächzt unter der administrativen Belastung, die ihm durch Gesetze, Verordnungen und Auf-
lagen entstehen. Die vom KGV eingereichte Volksinitiative soll im Kanton Zürich eine Re-
duktion dieser Belastung bewirken. Der vom Regierungsrat formulierte Gegenvorschlag 
verfehlt nach Ansicht des KGV diese Zielsetzung deutlich. Der Gegenvorschlag ist zu all-
gemein gehalten und schwammig formuliert. Regierung und Verwaltung können mit die-
sem Gesetz machen was sie wollen: Alles oder Nichts.  

Dies genügt dem Gewerbe im Kanton Zürich nicht. Ohne massive Nachbesserungen im 
regierungsrätlichen Gegenvorschlag wird der KGV an seiner Initiative festhalten. Diese 
fordert insbesondere, dass die Belastung und damit die Folgekosten die sich aus den bis-
herigen und aufgrund neuer Vorschriften und Gesetze ergeben reduziert werden. Die 
Auswirkungen auf das Gewerbe sollen transparent gemacht werden und in die Entschei-
dungsgrundlagen von Regierung und Parlament konkret einfliessen. Für die Verbesserung 
der heutigen, unhaltbaren Situation braucht es zudem eine möglichst unabhängi-
ge Institution mit klarem Mandat und Kompetenzen, welche über die verschiede-
nen staatlichen Verwaltungsebenen hinaus eingreifen und Verbesserungen durchsetzen 
kann.  

 

Berufsbildungsgesetz mit Haken  

Mit der zweiten Lesung des Einführungsgesetzes zum Berufsbildungsgesetz (EG BBG) 
steht eine weitere Prüfung für echte Gewerbefreundlichkeit unmittelbar bevor. Mit einem 
Rückkommensantrag versucht die CVP-Fraktion – mit der wohlwollenden Unterstützung 
von Linken und Grünen – den umstrittenen Berufsbildungsfond nun doch noch im Gesetz 
zu verankern. Die Haltung des Gewerbes wird dabei von der CVP schlicht missachtet. 
Parteipolitisches Kalkül scheint hier über dem Sachverstand zu stehen. Das zumindest 
muss aus dem völlig unpraktikablen Vorschlag der CVP geschlossen werden.  

Die KMU im Kanton Zürich, die keine Lehrlinge ausbilden können, sollen zu einer neuen 
Zwangsabgabe verpflichtet werden, welche die kantonale Verwaltung in Projekte, Studien 



und Organisationen umverteilen soll. Und wenn in wenigen Jahren immer weniger Schul-
abgänger auf den Arbeitsmarkt gelangen, werden Betriebe dafür gebüsst, dass sie keine 
Lehrlinge mehr finden.  

Der strittige Punkt im EG BBG ist KMU-feindlich und in der praktischen Umsetzung völlig 
untauglich. Eine neue Zwangsabgabe des Gewerbes, das in den letzten Jahren Hunderte 
von neuen Lehrstellen geschaffen hat und dafür sorgt, dass Lehrlinge in geeigneten Be-
trieben eine praxisnahe und qualitativ hochwertige Ausbildung erhalten, ist völlig 
daneben. Offen bleibt auch, nach welchen Kriterien die kantonale Verwaltung künf-
tig feststellt, welcher Betrieb wie viele Lehrlinge ausbilden soll. Oder genügt ein Ausbil-
dungsplatz pro Betrieb? Denkbar wäre auch, dass der Anreiz grösser sein wird, sich mit 
einer Abgabe von der moralischen Pflicht zur Ausbildung „frei zu kaufen“. Soviel planwirt-
schaftliches Denken ist bis heute selbst bei den KMU feindlichen Politikerinnen und Politi-
ker im Kantonsrat nicht vermutet worden.    

Für den KGV ist klar, dass er mit allen Mitteln gegen diesen unnötigen, unzweckmässigen 
und letztlich schädlichen Berufsbildungsfond kämpfen wird.   
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